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1. Die Kultusministerkonferenz verabschiedet die „Vorläufige Liste der Kultur- und 

Naturgüter, die in den Jahren 2000 bis 2010 von der Bundesrepublik 

Deutschland zur Aufnahme in die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes 

der Welt angemeldet werden sollen“. Ab 2000 sollen aus dieser Liste 

entsprechend der dortigen Reihenfolge nach Möglichkeit etwa zwei Objekte pro 

Jahr zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste angemeldet werden. 

 

2. Mit der Verabschiedung der „Vorläufigen Liste“ für die Jahre 2000 bis 2010 

werden die „Vorschlagsliste der Bundesrepublik Deutschland für die 

Nominierungen zur Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt“ (KMK-Beschluss 

vom 05.10.1984 i. d. F. vom 27.05.1988) sowie die „Vorschlagsliste der DDR 

für die Welterbeliste“ vom September 1990 für erledigt erklärt. 

 

3. Die „Vorläufige Liste der Kultur- und Naturgüter, die in den Jahren 2000 bis 

2010 von der Bundesrepublik Deutschland zur Aufnahme in die UNESCO-Liste 

des Kultur- und Naturerbes der Welt angemeldet werden sollen“, soll in die 

Beschlusssammlung der Kultusministerkonferenz aufgenommen werden. 

 

4. Das Sekretariat wird gebeten, das Auswärtige Amt über die Beschlussfassung zu 

unterrichten. 




